
Lfd. Nr. Familienname/ Geburtsname Vorname Geburtsjahr PLZ u. Wohort Beruf Bevorzugter Einsatzort 

1 Philippus Reiner 1963 35708 Haiger-Steinbach IT-Admin im Vorruhestand Amtsgericht

2 Bärwald Christof 1962 35708 Haiger Leitender Angestellter Amtsgericht und Landgericht 

3 Brill Carsten Hans Ulrich 1972 35708 Haiger Dipl. Kfm. Amtsgericht 

4 Triesch Ralf Stefan 1963 35708 Haiger

Redakteur- Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit 

Stadt Haiger Amtsgericht 

5 Schmidt Michaela Christiane 1994 35708 Haiger-Allendorf

Erzieherin / Gruppenleitung, 

Familienlastender Dienst bei Lebenshilfe 

Dillenburg e.V. Amtsgericht 

6 Klafki Frank 1964 35708 Haiger-Offdilln Dipl.-Informatiker - selbstständig Amtsgericht und Landgericht 

7 Kunz Sascha Boris 1970 35708 Haiger-Rodenbach Area Manager Nordrhein-Westfalen  - 

8 Schneider Andreas 1965 35708 Haiger Kaufmännischer Angestellter Amtsgericht

9 Fischer Manuel 1991 35708 Haiger Service Techniker im Werkskundendienst Amtsgericht 

10 Steinert; geb. Seibert Andrea 1973 35708 Haiger FiBu Amtsgericht 

11 Steinert Stefan 1971 35708 Haiger Systemberater Amtsgericht

12 Kretzer Carina 1987 35708 Haiger-Weidelbach Personaldisponent  - 

13 Klein, geb. Weber Andrea 1958 35708 Haiger-Sechshelden Ruhestand ehem. Bankkauffrau Amtsgericht 

14 Roth Stephan Michael 1978 35708 Haiger-Sechshelden Speditionskaufmann Amtsgericht

15 Andreas-Roth, geb. Andreas Kerstin 1979 35708 Haiger-Sechshelden Erzieherin Amtsgericht 

16 Steiner, geb. Schäfer Susanne 1959 35708 Haiger-Flammersbach Angestellte Amtsgericht 

17 Schneider Burkhard 1965 35708 Haiger-Flammersbach Maschinenbauingenieur Amtsgericht 

Vorschlagsliste 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

§ 36 

(1) Die Gemeinde stellt in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, mindestens 

jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung bleiben unberührt.

(2) Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Sie muss Familienname, Vornamen, gegebenenfalls einen vom Familiennamen 

abweichenden Geburtsnamen, Geburtsjahr, Wohnort einschließlich Postleitzahl sowie Beruf der vorgeschlagenen Person enthalten; bei häufig vorkommenden Namen ist auch der Stadt- oder Ortsteil des Wohnortes 

aufzunehmen.

(3) Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen.

(4) In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts sind mindestens doppelt so viele Personen aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Ersatzschöffen nach § 43 bestimmt sind. Die Verteilung auf die 

Gemeinden des Bezirks erfolgt durch den Präsidenten des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) in Anlehnung an die Einwohnerzahl der Gemeinden.




